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Volksabstimmung über das Alpenschutzgesetz 
am Freitag, den 20. und Sonntag, den 22. Januar 1967 

Ein Aufruf des Landtagspräsidenten! 

Liechtensteiner, 

wenige Stunden vor der Volksabstimmung über die Gesetzes
vorlage zum Schutze des liechtensteinischen Alpengebietes 
wende ich mich an Euch! 

Ihr wisst, dass ich kein Freund von grossen Worten oder pathe
tischen Aufrufen bin. Die Gesetzesvorlage aber, über die Ihr 
morgen Freitagabend und am kommenden Sonntagvormittag 
mit Euerer Stimme entscheiden werdet, sprengt den Rahmen 
des Alltäglichen: 

Es geht um den Schutz und um die Erhaltung unserer gemein
samen liechtensteinischen Bergwelt. Es geht darum, dass wir 
ein wichtiges Stück unseres Lebensraumes für die Zukunft, für 
unsere Kinder und Kindeskinder erhalten. — Hier liegt der erste 
Grund, der mich veranlasste, im Landtag zu erklären, dass ich 
mich mit Begeisterung für diese Gesetzesvorlage einsetzen 
werde. 

Was die Alpgenossenschaften und alle jene, die mit unserer 
Bergwelt vertraut sind, schon lange festgestellt haben, hat auch 
die Fürstliche Regierung erkannt. In Zusammenarbeit mit Fach
leuten wurde eine Gesetzesvorlage zum Schutz des Alpen
gebietes ausgearbeitet. Unsere Regierung hat diese Vorlage 
e i n s t i m m i g  beschlossen und an den Landtag überwiesen. 

Der Landtag, zwei Landtagskommissionen und sogar der Staats
gerichtshof haben sich mehr als ein Jahr lang in vielen Sitzun
gen mit der Vorlage befasst. Zahlreiche Einwände wurden be
rücksichtigt und es wurden zusätzliche Sicherungen zu Gunsten 
der Gemeinden in das Gesetz eingebaut. Das Alpenschutzgesetz 
wurde schlussendlich materiell auch vom Landtag einhellig 
gutgeheissen. Die einzigen Differenzen entstanden über den 
nun sattsam bekannten Artikel 1. Zur Diskussion standen zwei 
Versionen, die sich in den Auswirkungen praktisch decken. 

Da im Landtag die Auffassung vertreten wurde, dass die eine 
davon — die aus den Reihen der Vaterländischen Union ein
gebracht worden war — verfassungswidrig sei, entschieden wir 
uns für die andere, die ja das gleiche Ziel anstrebte: Vermehrtes 
Mitspracherecht der Gemeinden, Alpgenossenschaften und Bo
denbesitzer, soweit Sinn und Zweck des Gesetzes nicht beein
trächtigt werden. 

Ich bin der erste, der es bedauert hat, dass sich die Abgeordne
ten der Vaterländischen Union nicht für eine einhellige Geneh
migung dieses Artikels entschliessen konnten. Ich habe wirk
lich a l l e s  versucht, eine Einigung herbeizuführen. Das müss-
ten auch a l l e  Abgeordneten im Landtag bestätigen. Es hat 
mehrmals so ausgesehen, als wäre die Lösung gefunden. 

Erst als ich feststellen musste, dass sich die beiden Parteien 
nicht einigen konnten, liess ich abstimmen. Wir mussten uns 
endlich entscheiden. Der Worte waren genug gewechselt. — Es 
hat mich gefreut, dass die Abgeordneten der Vaterländischen 
Union auch nach dieser Abstimmung im Landtag, in den öffent
lichen Orientierungsversammlungen zum Alpenschutzgesetz 
selbst gestanden sind. 

Ich bin überzeugt, dass es uns gelungen ist, die Stimmbürger 
davon zu überzeugen, dass das Mitspracherecht, das Mitbe
stimmungsrecht der Gemeinden, Alpgenossenschaften und Pri
vatbesitzer weitgehendst gewahrt ist. Der Artikel 1 des Geset
zes und die dazu zu erlassende Verordnung beweisen dies 
deutlich. 

Dieses Gesetz wird niemanden enttäuschen! Es wird sich als 
ein sehr brauchbares Instrument bei der Sanierung unserer 
stark angeschlagenen Alpenwelt erweisen! 

Der Abstimmungskampf ist beendet. Der Worte sind auch hier 
genug gewechselt. Vor uns liegt das herrliche liechtensteinische 
Alpengebiet, für das wir alle, Oberländer und Unterländer, soli
darisch als Liechtensteiner verantwortlich sind. 

Dieses Alpengebiet gilt es zu schützen und zu erhalten. So lau
tete der Auftrag an die Regierung und an den Landtag. Ein Auf
trag, den uns die Geschichte Überbunden hat. 

Die Aufgabe ist gestellt. Wir im Landtag haben getan, was wir 
konnten. Die Entscheidung und damit auch die Verantwortung 
liegt jetzt bei Euch allein. 

Wenn sich die Meinungen der politischen Parteien auch nicht 
in allen Punkten gedeckt haben: Jetzt geht es um die Sache und 
nur noch um sie allein. — Deshalb rufe ich Euch auf, Euch alle, 
im Oberland und im Unterland, ungeachtet der parteipolitischen 
Zugehörigkeit: Tretet ein für eine gute Sache, nehmt an der Ab
stimmung teil und stimmt JA zu dieser so bedeutenden und kon
struktiven Gesetzesvorlage! Alexander Frick 


